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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Dinslaken am 09.07.2013 beschlossene 
 
 

Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungsplanes Nr. 308  
vom 11.07.2013 
 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Zu der o. a. Satzung gehört der in § 2 genannte Lageplan, welcher ab sofort im Technischen Rathaus, 

Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, Hünxer Straße 81, I. Obergeschoss, während der Öff-
nungszeiten (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht ständig ausliegt. 

 
2. Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 BauGB bezeichne-ten 

Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeifüh-
ren, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantra-
gen. 

 
3. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Dinslaken, Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht 

durchgeführt wurde, 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt worden ist und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wurde, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Dinslaken, 11.07.2013  
 
 
 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 

Satzung 
 
der Stadt Dinslaken vom 11.07.2013 über die Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 308 (Bereich Amalienstraße, Willy-Brandt-Straße (B8), DB Strecke Wesel-Dinslaken)  
 
Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 (1) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert am 
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW A. 666/SGV NW  S. 1198) – jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung – hat der Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 09.07.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Dinslaken hat in 
seiner Sitzung am 03.12.2012 beschlossen, den Bebauungsplanes Nr. 308 (Amalienstraße, Willy-Brandt-
Straße (B8), DB Strecke Wesel-Dinslaken aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird 
die Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem Lageplan (Gemarkung Dinsla-
ken, Darstellung auf der Grundlage der DGK 5), der als Anlage zur Veränderungssperre Bestandteil der 
Satzung ist. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenem Gebiet dürfen  

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

2.  
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-

gen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung 
bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen oder über die in 
einem anderen Verfahren entschieden wird; 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Abla-
gerungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach Buchst. a 
sind; 
 

3. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre 

eine Ausnahme zugelassen werden. 
 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden oder aufgrund eines 
anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
In- und Außerkrafttreten 

 
(1) Die Veränderungssperre tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet, außer Kraft. Auf die 

Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs.1 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 

 
(3) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in 

§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Dinslaken am 09.07.2013 beschlossene 
 
 

Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungsplanes Nr. 82,  
11. vereinfachte Änderung vom 11.07.2013 
 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Zu der o. a. Satzung gehört der in § 2 genannte Lageplan, welcher ab sofort im Technischen Rathaus, 

Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, Hünxer Straße 81, I. Obergeschoss, während der Öff-
nungszeiten (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht ständig ausliegt. 

 
2. Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 BauGB bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeifüh-
ren, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantra-
gen. 

 
3. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Dinslaken, Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht 

durchgeführt wurde, 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt worden ist und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wurde, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Dinslaken, 11.07.2013 
 
 
 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 

Satzung 
 
der Stadt Dinslaken vom 11.07.2013 über die Veränderungssperre für den Bereich der künftigen 11. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 (Bereich Brink-, Kurt-Schumacher-, Lingelmann-, 
Ruschstraße und A3) 
 
Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 (1) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert am 
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land  Nordrhein-
Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW A. 666/SGV NW  S. 1198) – jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung – hat der Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 09.07.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Dinslaken hat in 
seiner Sitzung am 19.09.2011 beschlossen, die 11. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 
(Bereich Brink-, Kurt-Schumacher-, Lingelmann-, Ruschstraße und A3) aufzustellen. Zur Sicherung der Pla-
nung für dieses Gebiet wird die Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem Lageplan (Gemarkung Hies-
feld, Darstellung auf der Grundlage der DGK 5), der als Anlage zur Veränderungssperre Bestandteil der 
Satzung ist. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(4) In dem von der Veränderungssperre betroffenem Gebiet dürfen  

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

2.  
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-

gen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung 
bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen oder über die in 
einem anderen Verfahren entschieden wird; 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Abla-
gerungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach Buchstabe a 
sind; 
 

3. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
(5) Wenn überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre 

eine Ausnahme zugelassen werden. 
 

(6) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden oder aufgrund eines 
anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
In- und Außerkrafttreten 

 
(4) Die Veränderungssperre tritt rückwirkend ab dem 01.09.2012 in Kraft. 
 
(5) Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet, außer Kraft. Auf die 

Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 

 
(6) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in 

§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 



Seite 8 

 
 
 

 



Seite 9 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Dinslaken am 09.07.2013 beschlossene 
 
 

Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungs-
planes Nr. 82, 11. vereinfachte Änderung vom 11.07.2013 
 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Zu der o. a. Satzung gehört der in § 2 genannte Lageplan, welcher ab sofort im Technischen Rathaus, 

Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, Hünxer Straße 81, I. Obergeschoss, während der Öff-
nungszeiten (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht ständig ausliegt. 

 
2. Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 BauGB bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeifüh-
ren, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantra-
gen. 

 
3. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Dinslaken, Fachdienst Stadtentwicklung + Bauleitplanung, un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht 

durchgeführt wurde, 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt worden ist und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wurde, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Dinslaken, 11.07.2013 
 
 
 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 

Satzung 
 
der Stadt Dinslaken vom 11.07.2013 über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich der 
künftigen 11. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 (Bereich Brink-, Kurt-Schumacher-, Lin-
gelmann-, Ruschstraße und A3) 
 
Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 (1) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert am 
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land  Nordrhein-
Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW A. 666/SGV NW  S. 1198) – jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung – hat der Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 09.07.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Dinslaken hat in 
seiner Sitzung am 19.09.2011 beschlossen, die 11. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 
(Bereich Brink-, Kurt-Schumacher-, Lingelmann-, Ruschstraße und A3) aufzustellen. Zur Sicherung der Pla-
nung für dieses Gebiet wird die Verlängerung der Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem Lageplan (Gemarkung Hies-
feld, Darstellung auf der Grundlage der DGK 5), der als Anlage zur Verlängerung der Veränderungssperre 
Bestandteil der Satzung ist. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(7) In dem von der Verlängerung der Veränderungssperre betroffenem Gebiet dürfen  

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

2.  
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-

gen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung 
bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen oder über die in 
einem anderen Verfahren entschieden wird; 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Abla-
gerungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach Buchstabe a 
sind; 
 

3. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
(8) Wenn überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre 

eine Ausnahme zugelassen werden. 
 

(9) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden oder aufgrund eines 
anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
In- und Außerkrafttreten 

 
(7) Die Verlängerung der Veränderungssperre tritt am 07.09.2013 in Kraft. 
 
(8) Sie tritt nach Ablauf von einem Jahr außer Kraft und kann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Auf 

die Frist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 

 
(9) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in 

§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 

Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt Dinslaken  

für die Amtszeit vom 1.1.2014 bis 31.12.2018 

in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Dinslaken und 

den Strafkammern des Landgerichts Duisburg 

 

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Duisburg und das Amtsgericht Dinslaken gefasst.  

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichts-verfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom 

12.07.2013 bis 19.07.2013 

 

zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden von montags bis donnerstags von 8.00 bis 12.00 

Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Dinsla-

ken, Geschäftsbereich Bürgerservice, Recht und Ordnung, Frau Heiden, Zimmer 113, Platz d’Agen 1, 

46535 Dinslaken öffentlich aus.  

 

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Ausle-

gungsfrist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Dinslaken, Rathaus, Vorzimmer des Bürgermei-

sters, Frau Hochstein, Zimmer 127, Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken, Einspruch mit der Begründung erho-

ben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang 

zu diesem Schreiben) nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

 

 

Dinslaken, 10.07.2013 

Stadt Dinslaken 

Der Bürgermeister 

 

 

Dr. Michael Heidinger 

 

 

Anhang (Text der §§ 32 bis 34 GVG) 
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§ 32 GVG [Unfähigkeit zum Schöffenamt] 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder 

wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 

§ 33 GVG [Nicht zu berufende Personen] 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

würden; 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode voll-

enden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet 

sind; 

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 

§ 34 GVG [Weitere nicht zu berufende Personen] 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. der Bundespräsident; 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamt-
liche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen 
Leben verpflichtet sind; 
7. Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege in zwei aufeinander folgenden Amtspe-
rioden tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsli-
sten noch andauert. 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeich-
nen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen 


